
Öffentliche Ausschreibung 
Die Stadt Aalen, Tiefbauamt; Marktplatz 30, 73430 Aalen, Telefon: 07361 

52-1317, Fax: 07361 52-1903 schreibt nach § 17 Nr. 1 VOB/A aus: 

Belagsanierung "Westlicher Stadtgraben" 
Aalen 

Art und Umfang der Leistung: 
Aushub ca. 600 m3 
Bordsteine aus Granit ca. 200 m 
2-Zeiler aus Granit ca. 60 m 
Gehwegplatten ca. 280 m2 
bit. Gehwegbelag ca. 220 m2 
bit. Fahrbahnbelag ca. 750 m2 
Natursteinpflaster ca. 30 m2 

Frist der Ausführung: Baubeginn: Donnerstag, 16. März 2006 
Bauende: Donnerstag, 13. April 2006 

Die Verdingungsunterlagen können bei der Stadt Aalen, Tiefbauamt, Zimmer 304 
unter der oben genannten Adresse ab Mittwoch, 18. Januar 2006 angefordert/ein¬ 
gesehen werden. 
Entschädigung für Verdingungsunterlagen: 7,50 Euro pro Exemplar des LV, 
Diskette 2,50 Euro zuzüglich 3 Euro bei Versand. Das Entgelt wird nicht zurück 
erstattet! 
Einreichung der Angebote: Die Angebote sind an die Zentrale Bauverwaltung 
und Immobilien, Marktplatz 30, Zimmer 403, 73430 Aalen, zu richten. 
Bei der Eröffnung dürfen anwesend sein: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten. 
Eröffnung der Angebote: Dienstag, 31. Januar 2006, 10.15 Uhr bei der Zentrale 
Bauverwaltung und Immobilien, Rathaus, 4. Stock, Zimmer 409. 
Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme, Gewähr¬ 
leistungsbürgschaft 3 % der Abrechnungssumme. 
Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätzlichen 
V ertragsbedingungen. 
Die Eignung des Bieters ist nachzuweisen durch die Mitgliedschaft in der Berufs¬ 
genossenschaft. 
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: Mittwoch, 8. März 2006. 
Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: Regie¬ 
rungspräsidium Stuttgart, Postfach 80 07 09, 70507 Stuttgart, Ruppmannstraße 21, 
70565 Stuttgart. 

3. Ostalbnarren- 
treffen in Oberkochen 
Nach den großen Erfolgen der letzten bei¬ 
den Ostalbnarrentreffen in den Jahren 
2000 und 2003 findet am Samstag, 21. 
und Sonntag, 22. Januar 2006 das 3. 
Ostalbnarrentreffen in Oberkochen statt. 

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht 
um 13.30 Uhr wieder ein gigantischer 
Umzug durch Oberkochen. 

Über 3 000 Mit wirkende der zirka 70 
Faschingsvereine und -gruppen aus un¬ 
serer Raumschaft haben ihre Teilnahme 
am Umzug zugesagt. 

Theater der Stadt Aalen 
Donnerstag, 19. Januar 2006 
"Die Kuh Rosmarie" von Andri Beyeler, 
Bühne im Alten Rathaus, 10.30 Uhr; 
"Im CafeTassl" von Felicia Zeller, Büh¬ 
ne im Wi.Z, 20 Uhr; 
Freitag, 20. Januar 2006 
"Auf dem Land" von Martin Crimp, 
Bühne im Alten Rathaus, 20 Uhr; 
Samstag, 21. Januar 2006 
"Im Cafe Tassl" von Felicia Zeller, Büh¬ 
ne im Wi.Z, 20 Uhr; 
Sonntag, 22. Januar 2006 
' 'Im Cafe Tassl'' von Felicia Zeller - letzte 
Vorstellung, Bühne im Wi.Z, 19 Uhr. 

Seniorenprunksitzungen 2006 
Auch in diesem Jahr finden wieder die 
beliebten Seniorenprunksitzungen der 
Stadt Aalen und der Aalener Fasnachts¬ 
zunft "Zum Sauren Meckereck" in der 
Aalener Stadthalle statt. 
Die Vorbereitungen für die heiteren 
Programmbeiträge laufen bereits auf 
Hochtouren. 
Alle Senioren und Menschen mit Behin¬ 
derung unserer Stadt sind zu den Senio- 
renprunksitzungen eingeladen, die am 
Freitag, 17. Februar 2006 von 16 bis zir¬ 
ka 19 Uhr und am Sonntag, 19. Februar 
2006 von 14 bis zirka 17 Uhr stattfinden. 
Am Sonntag wird ein kostenloser Buszu¬ 

bringerdienst für die Besucher aus den 
Stadtbezirken sowie aus den Alten- und 
Pflegeheimen und den Seniorenwohn¬ 
anlagen eingerichtet. 
Den Buszubringerdienst für Schwerbe¬ 
hinderte übernehmen nach vorheriger 
Anmeldung das Deutsche Rote Kreuz, die 
Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser- 
Hilfsdienst. 
Der Vorverkauf beginnt am Montag, 23. 
Januar 2006 beim Touristik-Service Aa¬ 
len sowie bei den Bezirksämtern und 
Ortschafts Verwaltungen. 
Im Eintrittspreis von fünf Euro sind Kaf¬ 
fee und Kuchen enthalten. 

Sternwarte geöffnet 
Die Aalener Volkssternwarte ist im Ja¬ 
nuar bei klarem Himmel jeden Freitag¬ 
abend ab 20 Uhr geöffnet. 
Mitglieder der Astronomischen Arbeits¬ 
gemeinschaft Aalen (AAAA) entführen 
die Besucher in die scheinbar unendlichen 
Weiten des Weltalls. 
Neben dem langsam schwächer werden¬ 
den Mars kann insbesondere der Planet 
Saturn mit seinem beeindruckenden Ring¬ 
system beobachtet werden. Ende Januar 
erreicht Saturn seine Oppositionsstellung 
und damit beste Sichtbarkeit. Darüber 
hinaus stehen verschiedene Gasnebel im 
"Wintersechseck" sowie weniger bekann¬ 

te, aber mindestens genau so interessante 
Himmelsobjekte auf dem Beobachtungs¬ 
programm. 

Zusätzlich besteht jeden Sonntag zwi¬ 
schen 14 Uhr und 16 Uhr bei klarem Him¬ 
mel die Möglichkeit, unsere Sonne mit 
Hilfe spezieller Filter gefahrlos an ver¬ 
schiedenen Teleskopen zu beobachten. 

Die Volksstemwarte befindet sich in den 
Parkanlagen auf der Schillerhöhe nahe 
beim Mahnmal. Der Besuch ist kosten¬ 
los. 
Weitere Informationen und Termine un¬ 
ter www.sternwarte-aalen.de 

Aktuelle Nachrichten aus der 
Lokalen Agenda 21 in Aalen 
Meeresfrüchte 
Das Agendaprojekt "Klappe, die 1." zeigt 
am Donnerstag, 19. Januar und Diens¬ 
tag, 24. Januar um 20 Uhr, Freitag 20. 
Januar und Montag, 23. Januar um 
17.30 Uhr sowie am Sonntag, 22. Janu¬ 
ar um 17.30 Uhr und 20 Uhr im Kino¬ 
park Aalen den Film: “Meeresfrüchte”, 
Frankreich 2004, Regie und Buch: Olivier 
Ducastel, Jacques Martineau, 90 Minu¬ 
ten. 
Weitere Informationen: Kinopark Aalen, 
Telefon: 07361 955512 oder im Internet: 
www.kulturkueche-online.de 

Agenda-Rat trifft sich 
Der Agenda-Rat trifft sich am Montag, 
23. Januar um 19 Uhr im Torhaus Aa¬ 

len, Unterrichtsraum 2 
um einen neuen 
Sprecher zu wählen 
und das nächste 
Agenda-Parlament im lokale Agenda 
April 2006 vorzubereiten. 

Aalen-Barrierefrei 
Die Projektgruppe trifft sich am Mitt¬ 
woch, 25. Januar um 19.30 Uhr in der 
VHS Aalen, 3. Stock, Unterrichtsraum 2. 
Vorgestellt werden die erarbeiteten Er¬ 
gebnisse der Begehungen verschiedenster 
öffentlicher Gebäude, die in die Broschüre 
"Aalen barrierefrei erleben", einfließen 
werden. Am Thema und an der Mitarbeit 
interessierte Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Aalen sind herzlich eingeladen. 

Energieberater des Handwerkes __Forstwirtschaft_ 
Verminderung der überhöhten Schwarzwildpopulation 

Am Freitag, 20. Januar 2006 beginnt im 
Elektroausbildungszentrum in Aalen der 
Lehrgang zum “Energieberater des Hand¬ 
werkes”. 
Teilnehmen können Facharbeiter und 
Facharbeiterinnen sowie Meisterinnen 
und Meister aus folgenden Handwerks¬ 
berufen: Beton- und Stahlbetonbauer, 
Elektroinstallateur, Gas- und Wasserin¬ 
stallateur, Kachelofen- und Luftheizungs¬ 
bauer, Maurer, Schornsteinfeger, Stucka¬ 
teur, Wärme-, Kälte- und Schallschutziso¬ 
lierer, Zentral- und Lüftungsbauer sowie 
Zimmerer. 
Die Teilnehmer lernen Baustoffe, Bauteile 
und Baukonstruktionen unter bauphysi- 

Volkshochschule 
Donnerstag, 19. Januar 2006 
Vortrag: Der islamische Fundamentalis¬ 
mus: Von der Modernisierung des Islam. 
Dr. Jürgen Wasella, 19 Uhr, Torhaus; 
Infotermin für alle Interessierten am 
Abendgymnasium Ostwürttemberg, 19 
Uhr, Torhaus, Eintritt frei. 

Neues Frühjahrsprogramm 
Das neue VHS-Frühjahrsprogramm ist ab 
Mittwoch, 25. Januar 2006 erhältlich. 
Anmeldungen fürs Frühjahrssemester 
können ab diesem Termin entgegen ge¬ 
nommen werden. 
Verlängerte Öffnungszeiten während der 
Hauptanmeldezeit ab Mittwoch, 25. Ja¬ 
nuar bis zum Freitag, 10. Februar 2006: 
Montag bis Donnerstag: von 9 bis 17.30 
Uhr durchgehend, Freitag: von 9 bis 15 
Uhr durchgehend und Samstag, 4. Febru¬ 
ar: von 9 bis 12 Uhr. 
Das Frühjahsprogramm liegt aus in allen 
Banken, Sparkassen, Buchhandlungen 
und öffentlichen Einrichtungen in Aalen 
und im Umland. 
Auch auf unserer Internetseite können 
Sie sich unter www.vhs-aalen.de über 
das Kursangebot informieren. 

kalischen und bautechnischen Aspekten 
zu prüfen, zu bewerten und unter Beach¬ 
tung ökonomischer Gesichtspunkte für 
eine Modernisierung auszuwählen. 
Der Lehrgang findet freitagnachmittags 
und samstags statt und umfasst rund 200 
Unterrichtsstunden. 
Nach bestehen der Prüfung ist der Teil¬ 
nehmer berechtigt, den staatlich anerkann¬ 
ten Energiepass zu erstellen. 
Weitere Informationen zu Inhalten, Ko¬ 
sten und Anmeldung erteilt das Elektro- 
Ausbildungszentrum Aalen, Mohlstraße 
3, 73431 Aalen, Telefon: 07361 9580-0, 
Fax: 07361 9580-290, E-Mail: eaz@eaz- 
aalen.de. 

Malteser Hilfsdienst 
Erste-Hilfe-Lehrgang 
Der Malteser Hilfsdienst e.V. veranstal¬ 
tet am Freitag, 27. Januar 2006 von 18 
bis 22 Uhr und am Samstag, 28. Januar 
2006 von 8 bis 16 Uhr einen Erste-Hilfe- 
Lehrgang im Malteser-Zentrum, Gerok- 
straße 2, 73431 Aalen. 
Der Lehrgang ist für alle Führerschein¬ 
klassen und für Betriebshelfer geeignet. 
Die Kursgebühr beträgt 30 Euro Anmel¬ 
dung erforderlich unter Kursinfoline 
07361 93 94-0 oder bei www.malteser- 
aalen.de. 

Sofortmaßnahmen für 
Führerscheinbewerber 
Der Malteser Hilfsdienst e.V. veranstal¬ 
tet am Samstag, 4. Februar 2006 von 8 
bis 16 Uhr einen Lehrgang "Lebensret¬ 
tende Sofortmaßnahmen für Führer¬ 
scheinbewerber" im Malteser-Zentrum, 
Gerokstraße 2, 73431 Aalen. Der Lehr¬ 
gang ist für die Führerscheinklassen A, 
Al, B, BE, M, L, T, S geeignet. Anmel¬ 
dung erforderlich unter Kursinfoline: 
073619394-0 oder bei www.malteser- 
aalen.de. 

Aufhebung der Schonzeit für 

Schwarzwild. 

Das Kreisjagdamt des Ostalbkreises hat 
beschlossen: Die Schonzeit für Schwarz¬ 
wild wird im Gebiet des Ostalbkreises bis 
Donnerstag, 15. Juni 2006 aufgehoben. 
Führende Bachen dürfen gemäß § 22 Abs. 
4 Bundesjagdgesetz nicht erlegt werden. 

Begründung: 
Die Schwarzwildpopulation und die da¬ 
durch verursachten Wildschäden sind im 
Ostalbkreis nach wie vor sehr hoch. 

Rathaus/Ausstelluna: 

Umwelt? - 
Natürlich! 
Umweltschutz ist immer aktuell. Am 
Mittwoch, 18. Januar 2006 wird um 19 
Uhr im Aalener Rathaus eine Wanderaus¬ 
stellung mit Preisträgerkarikaturen des 
Schülerwettbewerbs "Umwelt? - Natür¬ 
lich!" eröffnet. 

Studienkreis und das Projekt "ZEIT für 
die Schule" hatten Schülerinnen und 
Schüler aufgerufen, sich zeichnerisch mit 
dem Thema Umwelt- und Naturschutz 
auseinander zusetzen. 

Aus rund 4 000 eingesandten Cartoons, 
Comics und Karikaturen galt es dann, die 
Besten und Witzigsten herauszufinden, 
die nun im Eingansfoyer des Aalener Rat¬ 
hauses vom Mittwoch, 18. Januar bis 
Mittwoch, 1. Februar 2006 zu sehen 
sind. 

Zur Einführung wird Barbara Glaser, Mit¬ 
arbeiterin beim “Studienkreis” Aalen, 
sprechen. 

Nach wie vor besteht aufgrund der im 
Stromberggebiet festgestellten Schweine¬ 
pest bei Wildschweinen die Gefahr, dass 
diese auf die im Ostalbkreis vorhandenen 
großen Hausschweinbestände übergreift. 
Deswegen und auch wegen der vom 
Kreisjagdamt Schwäbisch Hall angeord¬ 
neten Schonzeitaufhebung war es auch im 
Interesse einer einheitlichen, jagdlichen 
Regelung geboten, die Schonzeit für 
Schwarzwild für alle Jagdbezirke im Ost¬ 
albkreis nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 in Ver¬ 
bindung mit § 25 Abs. 1 Nr. 3 Landes¬ 
jagdgesetz aufzuheben. 

_Frauen_ 
Evang. Erwachsenenbildung 
Unterrombach-Hofherrnweiler 
Dienstag, 24. Januar 2006 
Frauenfrühstück im Bonhoeffer-Haus 
Unterrombach. Thema: Vom Loslassen 
und Festhalten vom Erben und Vererben,, 
von 9 bis 11 Uhr, Referentin: Friederike 
Wagner. 

Haus der Jugend | 
Leckere Spaghetti 
Jeder hat schon selber mal Spaghetti ge¬ 
gessen, aber selber gekocht und noch dazu 
mit verschiedenen Soßen? Nach diesem 
Crash-Kochkurs ist das ein Kinderspiel. 
Wer zwischen zwölf und 15 Jahre alt ist 
und mitkochen möchte, ist am Donners¬ 
tag, 26. Januar von 14 bis 16.30 Uhr im 
Haus der Jugend - Alter Schlachthof¬ 
herzlich willkommen. Kosten: drei Euro 
Eine Anmeldung ist erforderlich bis Mitt¬ 
woch, 25. Januar im Haus der Jugend, 
Friedhofstraße 8, 73430 Aalen, unter Te¬ 
lefon: 07361/52497-0. Weitere Infos un¬ 
ter www.hausderjugend.de. 

_Bürgeramt 
Bürgeramt der Stadt Aalen 
nicht geöffnet 

Das Bürgeramt im Aalener Rathaus als 
auch die Bürgerämter in den Stadtbezir¬ 
ken sind am Freitag, 20. und Montag, 
23. Januar 2006 nicht geöffnet. 

Es müssen an diesen zwei Tagen EDV- 
Programme umgestellt werden. 

Ab Dienstag, 24. Januar 2006 stehen die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder 
zu den üblichen Öffnungszeiten zur Ver¬ 
fügung. 

Sperrmüllbörse 
Zu verschenken: 
Doppelbett, 2 m x 1,80 m, Telefon: 07361 
32416; 

Teppichboden, fast neu, blau, Maße: 2 
Stück mit je 4 m x 4 m und 2 Stück mit je 
2 m x 4 m, Telefon: 07361 76821; 

Herrenfahrrad, Zwölfgang, Telefon: 
07367 4537; 

Spezial-Makeup und Haarfarbe Marke; 
Redken-Color, Telefon: 07361 529259; 

Bett, Kiefer, 1 m x 2 m, Telefon: 0172 
7327108; 

Flohmarktartikel, 2 Federbetten, 1,35 m 
x 2 m, Telefon: 07361 73405; 

Ski Alpin mit Bindung 1,80 m lang, Te¬ 
lefon: 07361 35514 ab 18 Uhr; 

Blechschrank mit Schiebetüren, grau, 
Höhe: 1,20 m, Breite: 1,56 m, Tiefe: 0,46 
m, Telefon: 07361 460322; 

Bett, 1,40 m x 2 m, Telefon: 07361 73270; 

Bügelmaschine, Telefon: 07361 43534;. 

Langlaufski mit Stöcken, Länge 2,10 m, 
Brautkleid, Größe 36, Telefon: 07361 
33938; 

60-Liter-Aquarium mit Unterschrank, 
Telefon: 07361 943332; 

Stahlbrausewanne mit Füße, Telefon: 
07361 44979. 

Wenn auch Sie etwas zu verschenken 
haben, dann richten Sie Ihr Angebot bis 
Freitag, 10 Uhr an die Stadtverwaltung 
Aalen, Telefon: 07361 52-1130. Nur An¬ 
gebote aus dem Stadtgebiet Aalen wer¬ 
den veröffentlicht! 

Sie können Ihre Gegenstände auch über 
www.aalen.de, Rubrik “Aalen” mel¬ 
den. 

Altpapiersammlungen 
Straßensammlung Bauhof 
Freitag, 20. Januar 2006 
Hüttfeld. Das Altpapier ist am Abfuhr¬ 
tag ab 7 Uhr windsicher gepackt und gut 
sichtbar am Straßenrand bereitzustellen. 
Kartonagen von Gewerbebetrieben wer¬ 
den nicht mitgenommen! 

Bringsammlungen 
Samstag, 21. Januar 2006 
Hofen von 9 bis 12 Uhr -> RKV/DRK 
Hofen, Dorfplatz; 
Dewangen von 9 bis 12 Uhr -> Ministran¬ 
ten von Dewangen, Containerstandplatz 
bei der BAG, Reichenbacherstraße und 
beim Tennisheim Dewangen, Rotfeld¬ 
straße 17. 
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Öffentliche Bekanntmachungen 

Stadt Aalen 

Mittwoch, 
18. Januar 2006 
Ausgabe Nr. 3 

Bebauungsplan/Satzung über örtliche Bauvorschriften/Inkrafttreten 

Bereich Kreisberufsschulzentrum 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
"Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
78-04 im Bereich des Kreisberufs¬ 
schulzentrums Aalen mit geplanter Er¬ 
weiterung" in den Planbereichen 78-03 
und 78-04 , Plan Nr. 78-04/3 vom 
31.05.2005 in Aalen-Wasseralfingen 
und der Satzung über örtliche Bauvor¬ 
schriften für den Bebauungsplan¬ 
bereich Plan Nr. 78-04/3 

Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches 
in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBl. I 
S. 2141) zuletzt geändert durch Art. 3 
Zehntes Euro-Einführungsgesetz vom 
15.12.2001 (BGBl. I S. 3762), § 74 der 
Landesbauordnung für Baden-Württem¬ 
berg in der Fassung vom 08.08.1995 
(GBl. S. 617) zuletzt geändert durch Ge¬ 
setz vom 19.12.2000 (GBl. S. 760), § 4 
der Gemeindeordnung für Baden-Würt¬ 
temberg in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. S. 581), der Baunutzungsverord¬ 
nung (BauNVO) in der Fassung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt ge¬ 
ändert durch Gesetz vom 22.04.1993 
(BGBl. I S. 466) und der Planzeichen¬ 
verordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58) hat der Gemeinde¬ 
rat der Stadt Aalen in öffentlicher Sitzung 
am 17.11.2005 die folgenden Satzungen 
beschlossen: 

§1 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Be¬ 
bauungsplanes und der örtlichen Bauvor¬ 
schriften ergibt sich aus dem zeichneri¬ 
schen Teil des Bebauungsplanes vom 
31.05.2005. 

§2 
Bestandteile der Satzungen 

1. Der Bebauungsplan (Stadtmessungs¬ 
amt Aalen /Stadtplanungsamt Aalen) 
besteht aus dem 
* zeichnerischen Teil vom 31.05.2005 

und 
* textlichen Teil vom 31.05.2005 
jeweils mit planungsrechtlichen Fest¬ 
setzungen gemäß § 9 BauGB. 

2. Die örtlichen Bauvorschriften gemäß 
74 LBO bestehen aus dem 

* zeichnerischen Teil vom 31.05.2005 
und 

* textlichen Teil vom 31.05.2005. 
§3 

Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO 
handelt, wer den aufgrund von § 74 er¬ 
lassenen örtlichen Bauvorschriften zuwi¬ 
derhandelt. 

§4 
Inkrafttreten der Satzungen 

Der Bebauungsplan und die örtlichen 
Bauvorschriften treten mit der ortsübli¬ 
chen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft. 
Durch diesen Bebauungsplan sowie die 
Satzung über örtliche Bauvorschriften 
wird folgender Bebauungsplan, soweit er 
vom Geltungsbereich dieses Bebauungs¬ 
planes überlagert wird, aufgehoben: 
Bebauungsplan Nr. 78-04 vom 
15.03.1977 (rechtsverbindlich ab 
05.11.1977). 
Gemäß § 10 Abs. 2 BauGB sind die Sat¬ 
zungen dem Regierungspräsidium Stutt¬ 
gart zur Genehmigung vorgelegt worden. 
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat 
mit Erlaß vom 30.12.2005 Nr. 21-2511.2/ 
78.04 Aalen die vom Gemeinderat Aalen 
am 17.11.2005 beschlossenen Satzungen 
genehmigt. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be¬ 
bauungsplan sowie die Satzung über ört- 
liche Bauvorschriften in Kraft. 
Der Bebauungsplan, die Begründung, der 
Grünordnungsplan und die Umweltver¬ 
träglichkeitsprüfung sowie die Satzung 
über örtliche Bauvorschriften können 
während der Dienststunden beim Stadt¬ 
planungsamt Aalen (Rathaus Aalen, 
Marktplatz 30,4. Stock) eingesehen wer¬ 
den. 
Die vorstehend genannten Unterlagen 
können auch beim Bezirksamt in Aalen- 
Wasseralfingen eingesehen werden. 
Jedermann kann über diesen Plan und 
dessen Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
27.08.1997 (BGBl. I S. 2141), zuletzt 
geändert durch Art. 3 Zehntes Euro-Ein¬ 

führungsgesetz vom 15.12.2001 (BGBl. 
IS. 3762), über die fristgemäße Geltend¬ 
machung etwaiger Entschädigungsan¬ 
sprüche für Eingriffe in eine bisher zu¬ 
lässige Nutzung durch diesen Bebauungs¬ 
plan und über das Erlöschen von Entschä¬ 
digungsansprüchen wird hingewiesen. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass: 
* eine etwaige Verletzung von Verfah¬ 

rens- oder Formvorschriften der Ge 
meindeordnung für Baden-Württem¬ 
berg (GemO) oder von aufgrund der 
GemO erlassenen Verfahrens Vorschrif¬ 
ten beim Zustandekommen dieser Sat¬ 
zung nach § 4 Abs. 2 GemO in dem dort 
bezeichneten Umfang unbeachtlich ist, 
wenn sie nicht schriftlich und unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, innerhalb 
eines Jahres geltend gemacht worden 
sind; 

* eine etwaige beachtliche Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften 
gern. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des 
Baugesetzbuches (BauGB), 

* eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 etwaige beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennut¬ 
zungsplanes und 

* etwaige beachtliche Mängel des Abwä¬ 
gungsvorgangs gern. § 214 Abs. 3 Satz 
2 des Baugesetzbuches (BauGB) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach 
§ 215 Abs. 1 BauGB 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht in¬ 
nerhalb von zwei Jahren seit Bekanntma¬ 
chung schriftlich gegenüber der Gemein¬ 
de geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
Die Unbeachtlichkeit der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften ist 
nicht gegeben, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung sowie über 
das Genehmigungsverfahren und die Be¬ 
kanntmachung der Satzungen verletzt 
worden sind. 
Aalen, 13. Januar 2006 
Bürgermeisteramt Aalen 
gez. Gerlach 
Oberbürgermeister 

Bebauungsplan/Satzung über örtliche Bauvorschriften/Inkrafttreten 
Bereich westlich der Saarstraße 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
"Änderung des Bebauungsplanes VII- 
06 im "Bereich westlich der Saar¬ 
straße” im Planbereich 07-06, Plan Nr. 
07-06/7 vom 12.08.2005 mit Deckblät¬ 
tern vom 27.09.2005 in Aalen-Kern- 
stadt und der Satzung über örtliche 
Bauvorschriften für den Bebauungs¬ 
planbereich Plan Nr. 07-06/7 

Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches 
in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBL I 
S. 2141) zuletzt geändert durch Art. 3 
Zehntes Euro-Einführungsgesetz vom 
15.12.2001 (BGBl. I S. 3762), § 74 der 
Landesbauordnung für Baden-Württem¬ 
berg in der Fassung vom 08.08.1995 
(GBl. S. 617) zuletzt geändert durch Ge¬ 
setz vom 19.12.2000 (GBl. S. 760), § 4 
der Gemeindeordnung für Baden-Würt¬ 
temberg in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. S. 581), der BaunutzungsVerord¬ 
nung (BauNVO) in der Fassung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt ge¬ 
ändert durch Gesetz vom 22.04.1993 
(BGBl. I S. 466) und der Planzeichen¬ 
verordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58) hat der Gemeinde¬ 
rat der Stadt Aalen in öffentlicher Sitzung 
am 20.10.2005 die folgenden Satzungen 
beschlossen: 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Be¬ 
bauungsplanes und der örtlichen Bauvor¬ 
schriften ergibt sich aus dem zeichneri¬ 
schen Teil des Bebauungsplanes vom 
12.08.2005 mit Deckblättern vom 
27.09.2005. 

§2 
Bestandteile der Satzungen 

1. Der Bebauungsplan (Stadtmessungs¬ 
amt Aalen/Stadtplanungsamt Aalen) 
besteht aus dem 
* zeichnerischen Teil vom 12.08.2005 

mit Deckblatt vom 27.09.2005 und 
* textlichen Teil vom 12.08.2005 mit 

Deckblättern vom 27.09.2005 
jeweils mit planungsrechtlichen Fest¬ 
setzungen gemäß § 9 BauGB. 

2. Die örtlichen Bauvorschriften gemäß 
74 LBO bestehen aus dem 

* zeichnerischen Teil vom 12.08.2005 
mit Deckblatt vom 27.09.2005 und 

* textlichen Teil vom 12.08.2005 mit 
Deckblättern vom 27.09.2005. 

§3 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO 
handelt, wer den aufgrund von § 74 er¬ 
lassenen örtlichen Bauvorschriften zuwi¬ 
derhandelt. 

§4 
Inkrafttreten der Satzungen 

Der Bebauungsplan und die örtlichen 
Bauvorschriften treten mit der ortsübli¬ 
chen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft. 
Durch diesen Bebauungsplan sowie die 
Satzung über örtliche Bauvorschriften 
wird folgender Bebauungsplan, soweit er 
vom Geltungsbereich dieses Bebauungs¬ 
planes überlagert wird, aufgehoben: 
"Ortsbauplan Saarstraße", Plan Nr. VII- 
06 vom 24.11.1952, gen. nach Min. Erl. 
Nr. I 5 Ho-2207-5-Aalen/7 vom 
13.05.1953. 
Gemäß § 10 Abs. 2 BauGB sind die Sat¬ 
zungen dem Regierungspräsidium Stutt¬ 
gart zur Genehmigung vorgelegt worden. 
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat 
mit Erlaß vom 30.12.2005 Nr. 21 -2511.2/ 
07.06 Aalen die vom Gemeijiderat Aalen 
am 20.10.2005 beschlossenen Satzungen 
genehmigt. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be¬ 
bauungsplan sowie die Satzung über ört- 
liche Bauvorschriften in Kraft. 
Der Bebauungsplan, die Begründung, der 
Grünordnungsplan, die Abhandlung zur 
Eingriffs-/Ausgleichsregelung sowie die 
Satzung über örtliche Bauvorschriften 
können während der Dienststunden beim 
Stadtplanungsamt Aalen (Rathaus Aalen, 
Marktplatz 30,4. Stock) eingesehen wer¬ 
den. 
Jedermann kann über diesen Plan und 
dessen Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
27.08.1997 (BGBl. I S. 2141), zuletzt 
geändert durch Art. 3 Zehntes Euro-Ein- 
führungsgesetz vom 15.12.2001 (BGBl. 

IS. 3762), über die fristgemäße Geltend¬ 
machung etwaiger Entschädigungsan¬ 
sprüche für Eingriffe in eine bisher zu¬ 
lässige Nutzung durch diesen Bebauungs¬ 
plan und über das Erlöschen von Entschä¬ 
digungsansprüchen wird hingewiesen. 

Außerdem wird daraufhingewiesen, dass: 
* eine etwaige Verletzung von Verfah¬ 

rens- oder Formvorschriften der Ge¬ 
meindeordnung für Baden-Württem¬ 
berg (GemO) oder von aufgrund der 
GemO erlassenen Verfahrens vorschrif¬ 
ten beim Zustandekommen dieser Sat¬ 
zung nach § 4 Abs. 2 GemO in dem 
dort bezeichneten Umfang unbeacht¬ 
lich ist, wenn sie nicht schriftlich und 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, in¬ 
nerhalb eines Jahres geltend gemacht 
worden sind; 

* eine etwaige beachtliche Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften 
gern. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des 
Baugesetzbuches (BauGB), 

* eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 etwaige beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächen¬ 
nutzungsplanes und 

* etwaige beachtliche Mängel des Abwä¬ 
gungsvorgangs gern. § 214 Abs. 3 Satz 
2 des Baugesetzbuches (BauGB) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach 
§ 215 Abs. 1 BauGB 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht in¬ 
nerhalb von zwei Jahren seit Bekanntma¬ 
chung schriftlich gegenüber der Gemein¬ 
de geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
Die Unbeachtlichkeit der Verletzung von 
Verfahrens- und Form Vorschriften ist 
nicht gegeben, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung sowie über 
das Genehmigungsverfahren und die Be¬ 
kanntmachung der Satzungen verletzt 
worden sind. 

Aalen, 13. Januar 2006 
Bürgermeisteramt Aalen 
gez. Gerlach 
Oberbürgermeister 

Industrie- und Handelskammer Ostwurttemberg 

IHK-Forum Finanzierung geht in neue Runde 
Die IHK Ostwürttemberg bietet auch 
im Jahr 2006 wieder interessante Fach¬ 
vorträge rund um das Thema Unter¬ 
nehmensfinanzierung an. Das "Forum 
Finanzierung" startet am Mittwoch, 25. 
Januar 2006 mit einem Vortrag zum The¬ 
ma "Geld für Gründung und Wachstum - 
wie überzeuge ich meine Bank". 
Weitere Themen im IHK-Forum Finan¬ 
zierung 2006 werden die Stärkung des 

Eigenkapitals, das Forderungsmanage¬ 
ment, Factoring und Leasing sowie 
Indikatorensysteme für kleine und mitt¬ 
lere Unternehmen sein. 
Nähere Informationen und Anmeldung 
zur Veranstaltung im Internet unter: 
www.ostwuerttemberg.ihk.de/existenz 
oder bei Elke Saalfrank, Telefon 07321 
324-182 oder E-Mail: saalfrank® 
ostwuerttemberg.ihk.de. 

DAA Ostwürttemberg 

Aktuelle Termine 
Ab sofort erhalten alle Interessierten die 
neuen Kurstermine. Die DAA Ost¬ 
württemberg bietet ein breites Angebot an 
beruflichen Weiterbildungen im kaufmän¬ 
nischen Bereich an, die auf anerkannte 
IHK - Prüfungen vorbereiten. Im Früh¬ 
jahr beginnen die Lehrgänge Technischer 
Betriebswirt IHK, Industriefachwirt IHK, 
Im Bereich English for Business hat die 
DAA ihr Angebot erweitert. Im Februar 
beginnt ein Grundkurs für Teilnehmer mit 
geringen oder lange zurückliegend erwor¬ 
benen Englischkenntnissen. Die DAA ist 
autorisiertes Prüfungszentrum der Londo¬ 
ner Industrie- und Handelskammer 
(LCCI) und bietet Prüfungen in verschie¬ 
denen Stufen an. Zudem startet ein Kurs 
an Wochenenden in drei Modulen sowie 
ein Lehrgang an zwei Vormittagen pro 

Woche. Im EDV Bereich ist es ab sofort 
möglich am E-Leaming auf der DAA - 
Plattform teilzunehmen und. sich in die 
verschiedenen MS Office Anwendungs¬ 
programme einzuarbeiten. Eine Unterstüt¬ 
zung vor Ort ist gewährleistet. 

Das komplette Kursprogramm sowie eine 
individuelle Beratung gibt es bei der DAA 
im Wi.Z in Aalen: DAA Ostwürttemberg 
Ulmer Straße 126, Aalen, Telefon: 07361 
3766-0, E-Mail: info.daa-aalen@daa- 
bw.de, www.daa-aalen.de. 

Die DAA Ostwürttemberg hat ihr Kurs¬ 
programm für das Jahr 2006 aufgelegt. 

Unter anderem beginnen im Frühjahr die 
Lehrgänge Technischer Betriebswirt IHK, 
Industriefachwirt IHK, Fachkauffrau für 
Büromanagement IHK sowie Fachwirt im 
Sozial- und Gesundheitswesen IHK. 

Kreishandwerkerschaft Ostalb 
Es sind noch Plätze frei 

Seminar: "Richtiges telefonieren für 
klein- und mittelständische Unterneh- 

Die Kreishandwerkerschaft Ost¬ 
alb bietet am Mittwoch, 25. Januar 2006 
von 9 bis 14 Uhr einen Kurs zum Thema 
"Richtiges telefonieren für klein- und mit¬ 
telständische Unternehmen" an. 
Seminar: "Finanzbuchhaltung mit 
LEXWARE - Jahresabschluss". Ein 
weiterer Kurs der Rreishandwerkerschaft 
Ostalb findet am Samstag, 4. Februar 
2006 von 9 bis 12 Uhr statt. In diesem 
Seminar "Finanzbuchhaltung mit Lex- 
ware - Jahresabschluss" wird der Referent 
Alwin Pelzer mit Ihnen die Eingabe des 
Jahresabschlusses im Programm Lexware 
üben. 
Seminar: "Finanzbuchhaltung mit 
LEXWARE". Des Weiteren bietet die 
Kreishandwerkerschaft Ostalb am Diens¬ 
tag, 7., 14. und 21. Februar 2006, je¬ 
weils von 18 bis 21.15 Uhr einen Kurs 
zur Einführung in die Finanzbuchhaltung 
mit dem Programm Lexware an. 
Seminar: "Wissenswertes für Senio- 
ren". Der Computer ist der nicht mehr 
wegzudenkende Schlüssel hierzu. Wir 
wenden uns an Menschen, die innerlich 
jung geblieben und neugierig auf faszi¬ 
nierende Themen des Lebens sind, und 
die bereit sind sich weiteren Heraus¬ 
forderungen und geistigen Abenteuern zu 
stellen. 
Es gibt zwei Kurse mit jeweils 16 Unter¬ 
richtsstunden an. Der erste Kurs findet am 
Montag, 13., Dienstag, 14., Donnerstag, 

16. und Freitag, 17. Februar 2006 von 
9 bis 12 Uhr und der zweite Kurs am 
Montag, 20., Dienstag, 21., Donnerstag, 
23. und Freitag, 24. Februar 2006 eben¬ 
falls von 9 bis 12 Uhr statt. 

Alle Kurse finden im Haus des Hand¬ 
werks in Aalen statt. 

Computerschein A 
Die Kreishandwerkerschaft Ostalb bietet 
ab Dienstag, 7. März 2006 wieder den 
berufsbegleitenden Weiterbildungs¬ 
lehrgang "Computerschein A" an 
Jeder Kurs umfasst 120 Unterrichtsstun¬ 
den und findet im EDV-Lernbüro der 
Kreishandwerkerschaft Ostalb in Aalen 
statt. 

"Fit für die Zukunft" 
Die Finanzierung der Betriebe über Kre¬ 
dite ist ein gängiges Instrument der Un¬ 
ternehmensführung. Deshalb hat die 
Kreishandwerkerschaft Ostalb in Zusam¬ 
menarbeit mit Banken, Steuerberatern und 
Betriebswirten ein Seminar entwickelt, 
dass Sie fit für die Zukunft macht. Dieses 
Seminar umfasst 58 Unterrichtseinheiten 
und beginnt am Donnerstag, 22. März 
2006. Nach Abschluss des Seminars er¬ 
halten Sie ein Teilnahmezertifikat zur 
Vorlage bei der Bank. 

Weitere Informationen und Anmeldefor¬ 
mulare sind bei der Kreishandwerker¬ 
schaft Ostalb unter der Rufnummer 07361 
6356, Fax: 07361 64917, E-Mail KHS- 
Aalen@handwerk-Ostalb.de, Internet 
www.handwerk-ostalb.de erhältlich. 

Gottesdienste 
Katholische Kirchen: 
Marienkirche: So. 9 Uhr Eucharistiefeier, 
11 Uhr Eucharistiefeier-Familiengottes- 
dienst; St. Augustinus-Kirche (Triumph¬ 
stadt): So. 19 Uhr Eucharistiefeier; St. 
Michaels-Kirche (Pelzwasen): Sa. 18.30 
Uhr Vorabendmesse, So. 11 Uhr Eucha¬ 
ristiefeier der Kroaten; St. Elisabeth-Kir¬ 
che (Grauleshof): So. 10 Uhr Eucha¬ 
ristiefeier; Heilig-Kreuz-Kirche (Hütt- 
feld): Sa. 18.30 Uhr Vofabend-Eucha- 
ristiefeier; Salvatorkirche: So. 10.30 Uhr 
Eucharistiefeier - kleine Kirche im 
Meditationsraum; Peter- u. Paul-Kirche 
(Heide): So. 9.15 Uhr Eucharistiefeier; 
Ostalbklinikum: So. 9.15 Uhr Wort¬ 
gottesdienst; St. Bonifatius-Kirche 
(Hofhermweder): Sa. 18.30 Uhr Eucha¬ 
ristiefeier (Vorabendgottesdienst), So. 9 
Uhr Eucharistiefeier; St. Thomas (Unter¬ 
rombach): Sa. kein Gottesdienst, So. 
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Vorstel¬ 
lung der Erstkommunionkinder. 
Evangelische Kirchen: 
Stadtkirche: So. 10 Uhr Gottesdienst; 
Gemeinderaum (W estpreußenstraße 21): 
Jeden 2. u. 4. So. i. M. um 8.30 Uhr; 
Johanneskirche: Sa. 19 Uhr Gottesdienst 
zum Wochenschluss; Gemeinderaum 
(Westpreußenstraße 21) So. 8.30 Uhr Got¬ 
tesdienst; Markuskirche (Hüttfeld): So. 
10.30 Uhr Gottesdienst; Martinskirche 
(Pelzwasen): So. 10.30 Uhr Gottesdienst; 
Peter- u. Paul-Kirche: So. 10.30 Uhr je¬ 
den 1. und 3. So. i. M.; jeden letzten So. 
i. M. 9.15 Uhr ökum. Gottesdienst; 
Christuskirche (Unterrombach): So. 10 
Uhr Gottesdienst; Martin-Luther-Saal 
(Hofhermweder): So. 9 Uhr Gottesdienst. 
Kurzfristige Änderungen sind möglich. Die übrigen Gottes¬ 
dienste der Kirchen und Konfessionen entnehmen Sie bitte der 

Tageszeitung. 

Kirchen_ 
Evang. Erwachsenenbildung 

Unterrombach-Hofherrnweiler 
Donnerstag, 19. Januar 2006 
Ökumenischer Tanztreff im Edith-Stein- 
Haus, Hofherrnweiler. Tanzend das neue 
Jahr willkommen heißen! Mit Evamaria 
Siegmund, Tanzpädagogin, 20 Uhr. 

Begegnungsstätte 
Donnerstag, 19. Januar 2006 
Live Musik um 14.30 Uhr im Tagescafe; 
Mittwoch, 25. Januar 2006 
Vortrag: Sri Lanka-Tsunami und jetzt, 
15 Uhr; 
Donnerstag, 26. Januar 2006 
Live Musik um 14.30 Uhr mit Lore 
Steiner im Tagescafe; 
Freitag, 27. Januar 2006 
Jahresabschluß der ehrenamtlichen Mit¬ 
arbeiter um 17 Uhr. 

Verloren - Gefunden 
Eine Katze, getigert. Zu erfragen beim 
Tierheim Dreherhof, Telefon: 07366 
5886. 
Damenjacke, Fundort: Ostalbklinikum; 
USB-Stick, Fundort: Amtsgericht; zwei 
Herrenräder, Fundort: Marienstraße; Ohr¬ 
ring, Fundort: Standesamt; Kindergeld¬ 
beutel, Fundort: Adler-Apotheke; Ärm- 
kettchen, Kinderbuggy, Kinderweste weiß 
und zwei Handys, Fundort: Aalen. 
Verschiedenen Fundsachen von den 
Limesthermen wie zum Beispiel: Ehe¬ 
ring, mehrere Halsketten und Uhren. 
Zu erfragen beim Fundamt Aalen, Te¬ 
lefon: 07361 52-1081. 


